
Verkehrsrechtliche Anordnungen für 
Straßen- und Tiefbauarbeiten



Die RSA 21 – ersetzen die RSA 95
(Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen)

Die RSA regeln ausschließlich verkehrsrechtliche Maßnahmen zur       
Verkehrslenkung auf der Grundlage der STVO

 Regelwerk gibt vor, wie Arbeitsstellen an Straßen zu sichern sind, damit 
keine Gefahr für den umliegenden Verkehr von ihnen ausgeht.

„Als Arbeitsstellen an Straßen werden solche Stellen 

bezeichnet, bei denen öffentliche oder tatsächlich-

öffentliche Verkehrsflächen vorübergehend für Arbeiten 

abgesperrt werden und solche Stellen, die außerhalb 

des öffentlichen Verkehrsraums liegen, von denen 

aber Auswirkungen auf den Verkehr ausgehen.“

Anlässe sind z.B.:

Arbeiten an der Straße selbst 

Arbeiten neben oder über der 

Straße

Arbeiten an Leitungen in oder 

über der Straße

Vermessungsarbeiten



„Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, müssen die Unternehmer –

die Bauunternehmer unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans – von der zuständigen Behörde 

Anordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 darüber einholen, wie ihre Arbeitsstellen abzusperren und zu 

kennzeichnen sind, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu 

leiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen 

haben. Sie haben diese Anordnungen zu befolgen und Lichtzeichenanlagen zu bedienen.“

Die Verkehrsbehörde entscheidet mit einer verkehrsrechtlichen (oder 
verkehrsbehördlichen) Anordnung über die Sicherung der Baustelle und 

die verkehrslenkenden Maßnahmen 

Rechtsgrundlage § 45 Absatz 6 der StVO



Antrag auf verkehrsbehördliche Anordnung







Verkehrsbehördliche Anordnung – ein Beispiel









MVAS-Zertifikat

Wer verantwortlich für die Sicherung der Baustelle ist, benötigt ein 
MVAS-Zertifikat.

Das steht für: Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen an Straßen!

Das Zertifikat wird in der Regel in einem eintägigen Präsenz-
oder Onlinekurs zur Baustellensicherung erworben. Hier werden 
die Kenntnisse vermittelt, die für die Sicherung der Arbeitsstellen 

elementar sind. Die RSA gibt verbindlich vor, dass der/die 
Verantwortliche diese Kenntnisse haben muss.



Arbeitsstättenregel ASR A5.2
(seit Dezember 2018 in Kraft)

Sicherheit an Straßenbaustellen 



Anwendungsbereich

Die Arbeitsstättenregel gilt für das Planen, Einrichten, Betreiben und den 
Abbau von Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr 
(Straßenbaustellen), bei denen durch den fließenden Verkehr – Gefährdungen 
für die Beschäftigten entstehen können. 

Sie findet auch Anwendung für zugehörige Verkehrssicherungsarbeiten. Eine 
verkehrsbehördliche Anordnung darf nur getroffen werden, wenn die ASR 
berücksichtigt wird. 

Die ASR regelt jedoch selbst nicht die verkehrsrechtlichen Anforderungen im 
Geltungsbereich der StVO.



Konflikt zwischen RSA und ASR

RSA regelt die Mindestabstände an Arbeitsstellen zum Schutz der 
Verkehrsteilnehmer (Verkehrsbereich = verkehrsrechtlich)

ASR regelt mit Mindestmaßen für Sicherheitsabstände den Schutz 
von Beschäftigten, die sich bei den Arbeiten im Grenzbereich zum 
Straßenverkehr aufhalten müssen (Arbeitsbereich = bautechnisch)





Negativbeispiel: Deckeneinbau





Bewertungsfall 1 gemäß ASR A5.2



Antragsfristen

Die Anträge müssen unter Berücksichtigung folgender Fristen 
eingereicht werden…

Ohne Beteiligung von 
Lichtsignalanlagen

…mindestens 2 Wochen vor Baubeginn bei 
der Verkehrsbehörde einzureichen

Mit Beteiligung von 
Lichtsignalanlagen

Wenn für die Tiefbaumaßnahmen stationäre 

Lichtsignalanlagen (=Ampeln) angepasst oder 

mobile Anlagen aufgestellt werden müssen, 

muss bereits 3 Wochen vor Baubeginn ein 

Verkehrszeichenplan eingereicht werden. Dieser 

muss mit der Stelle für Lichtsignalanlagen 

abgesprochen werden.

Ansprechpartner:

lichtsignalanlagen@braunschweig.de

Die Anträge können Sie uns…

…per Mail: baustellensicherung@braunschweig.de

…per Fax: 0531 470-3100

…oder per Post: Stadt Braunschweig, FB Tiefbau und Verkehr, 

Bohlweg 30, 38100 Braunschweig

zukommen lassen

mailto:lichtsignalanlagen@braunschweig.de
mailto:baustellensicherung@braunschweig.de


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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